
 

Club der heissen Pfannen

 
Statuten Verein "Club der heissen Pfannen"  
 
1. Name des Vereins  
Club der heissen Pfannen  
 
2. Gründungsjahr  
1989  
 
3. Zweck des Vereins  
Gemütliches Zusammensein einmal pro Monat bei gutem Essen und Trinken. Erweiterung der 
persönlichen Kochkenntnisse. Das jeweilige Menü wird abwechslungsweise durch 1-2 Personen 
zusammengestellt und eingekauft. Gekocht wird es gemeinsam unter Anleitung der Organisatoren.  
 
4. Vorstand  
Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder gilt für ein Jahr. Einer allfälligen Wiederwahl steht nichts im 
Wege.  
 
Präsidentin:    Renate Häseli  
Kassierin:   Annick Hürlimann  
Revisorin:   Renate Häseli  
Aktuarin:   Esther Ganz 
Öffentlichkeitsarbeit: Renate Häseli  
 
5. Mitglieder  
Die Anzahl der Mitglieder ist auf maximal 12 Teilnehmer beschränkt. Neumitglieder müssen 
einstimmig durch die Vollversammlung des Vereins akzeptiert werden. Beschlusskräftig ist die 
Vollversammlung bei mindestens 6 anwesenden Mitgliedern.  
 
6. Finanzen  
Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt vorläufig CHF 150.--.  
Sind Änderungen über die Höhe des Mitgliederbeitrags nötig, geschieht dies durch die 
beschlusskräftige Vollversammlung. Zur Beitragsverwaltung wurde ein Bankkonto eröffnet. 
Unterschriftsberechtigt ist die Kassierin. Eingezahlt wird der Beitrag bis Ende März des jeweiligen 
Jahres. Die pro Kochabend anfallenden Kosten entsprechen den Auslagen für das Menü. Die Kosten 
werden durch die Anzahl der Anwesenden geteilt und direkt an die Organisierenden bezahlt. Allfällig 
durch Vereinsmitglieder zerbrochenes Geschirr wird aus dem Mitgliederbeitrag bezahlt.  
 
7. Absenzen  
Durch die Mitgliedschaft im Kochclub ist die Teilnahme am Clubabend Ehrensache.  
Im Verhinderungsfall ist es obligatorisch, sich bei den Organisierenden des entsprechenden 
Kochabends, spätestens 24 Stunden vorher, abzumelden. Nicht ordnungsgemäss abgemeldete 
Mitglieder müssen sich an den Kosten des Abends beteiligen.  

 
 



 

8. Kochrezepte  
Die Kochrezepte werden durch die Organisierenden während des folgenden Monats elektronisch 
zusammengestellt und für die Homepage an Renate Häseli weitergeleitet. Falls eine Verarbeitung per 
Computer nicht möglich ist, werden die Kochrezepte am nächsten Kochabend in Papierform an alle 
Mitglieder verteilt.  
 
9. Austritt  
Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. Der Jahresbeitrag verfällt zu Gunsten des Vereins.  
 
10. Schlüssel  
Die Verwalterin der Schlüssel für das Schulhaus und die Schulküche ist Renate Häseli. Bei 
Abwesenheit von Renate Häseli ist der Schlüssel vorher (vorübergehend) an die Organisierenden zu 
übergeben.  
 
11. Vorräte  
Für den Kochabend stehen jeweils einige Gewürze zur Verfügung.  
 
12. Organisation des Abends  
Die anfangs Jahr bestimmten Mitglieder stellen das Menü zusammen.  
Sie stellen die vorläufigen Rezepte zur Verfügung  
Sie sind verantwortlich für den Einkauf der Zutaten.  
Sie sorgen für den Schlüssel, falls Renate Häseli nicht anwesend ist.  
Sie planen den Abend (Vorbereitungszeiten, Essenszeiten, etc.)  
Sie verteilen Arbeiten an die anderen Mitglieder.  
Sie unterstützen die anderen Mitglieder beim Kochen.  
Sie organisieren die Tischdekoration, Servietten und Getränke.  
 
13. Räumlichkeiten  
Die Räumlichkeiten, in denen wir das Gastrecht geniessen, werden in tadellosem Zustand 
hinterlassen. Beim Verlassen der Küche ist Lärm aus Rücksicht auf die Nachbarn zu unterlassen.  
 
14. Sitz  
Am Chimlibach 29 
8603 Schwerzenbach 
 
 
Schwerzenbach, 17.02.2024  
Die Präsidentin:  
Renate Häseli 

 
 
 
 

  


